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Schutznetze als Sicherung gegen tieferen Absturz          
 
 
Beim Verlegen großformatiger Elemente für die Dacheindeckung ebenso 
wie als Auffangeinrichtung auf oder unter Deckenöffnungen haben sich 
Schutznetze bewährt. Ihr Vorteil gegenüber Fanggerüsten besteht darin, 
dass bei einem tatsächlichen Absturz eine Person im Netz weicher auf-
gefangen wird als durch den harten Belag eines Fanggerüstes. Beim 
Aufprall auf dessen Holz- oder Metallbelag sind auch schwerere Verlet-
zungen nicht ausgeschlossen. 
 
Damit das Schutznetz auch seiner Funktion als Absturzsicherung ge-
recht werden kann, müssen zunächst einmal die Vorgaben der BG-
Regeln „Einsatz von Schutznetzen“ BGR-179 (bisher ZH 1/560) beachtet 
werden. 
 
 
Begriffe   
 
 
·  Schutznetze  sind Netze, die abstürzende Personen auffangen. 

 
·  Aufhängepunkte  sind geeignete Festpunkte an Bauwerksteilen, z.B. 

Träger und Stützen, die eine sichere Aufnahme von Verbindungsmit-
teln zum Netz ermöglichen. 

 
·  Netzzubehör  sind Teile, die zum Einsatz des Schutznetzes erforder-

lich sind, z.B. Aufhängeseile, Kopplungsseile, Karabinerhaken. 
 
·  Prüfmaschen  sind Maschen, die zur Bestimmung des Alterungsver-

haltens in das Schutznetz eingezogen sind und dem Schutznetz ent-
nommen werden können, ohne dass die Funktionsfähigkeit beein-
trächtigt wird. 

 
 
Beim Einsatz der Schutznetze  in der Praxis sind folgende Fragen von 
Bedeutung: 
 
  Welche Netze müssen verwendet werden? 
 
  Welche Abstände und Maße sind einzuhalten? 
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  Wie groß muss der Sicherheitsabstand zwischen Netz  
  und darunter befindlichen festen Teilen der Umgebung  
  sein? 
 
  Welche Kräfte müssen die Verankerungspunkte des  
  Netzes aufnehmen können? 
 
  Welche Details sind darüber hinaus in der Praxis 
  zu beachten? 
 
 
Schutznetze und Auflegenetze  
 
 
Für den Einsatz als Auffangeinrichtung sehen die BG-Regeln die Ver-
wendung von Schutznetzen der Systeme „S“ bzw. „T“ nach DIN EN 
1263-1 "Schutznetze (Auffangnetze); Teil 1: Sicherheitstechnische An-
forderungen, Prüfverfahren" vor. 
 
stehen Schutznetze z.B. vom System "S" oder vom System "T" zur Ver-
fügung. 
 
Schutznetze vom System "S" werden z.B. im Hallenbau eingesetzt. 
 
Schutznetze vom System "T" werden z.B. anstelle von Fanggerüsten 
eingesetzt. 
 
Hinweise für den Auf- und Abbau von Schutznetzen enthält die DIN EN 
1263-2 "Schutznetze (Sicherheitsnetze); Sicherheitstechnische Anforde-
rungen für die Errichtung von Schutznetzen". 
 
 
Schutznetze vom System "S"  dürfen vom Anwender in ihrer Größe 
nicht verändert werden. Ihre Fläche muss mindestens 35 m2 betragen, 
wobei die kleinste Kantenlänge mindestens 5,0 m lang sein muss. An-
dernfalls ist ein besonderer Nachweis erforderlich. 
 
Die Maschenweite darf maximal 100 mm betragen. Sollen Personen, die 
sich unter einem Schutznetz aufhalten, gegen herabfallende Gegenstän-
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de geschützt werden, müssen über die Netze Auflegenetze mit einer 
Maschenweite von maximal 20 mm gelegt werden.  
 
Voraussetzung für einen wirksamen Schutz ist natürlich die Forderung, 
dass die Netzkonstruktion in der Lage ist, die herabfallenden Gegens-
tände entsprechend ihren Abmessungen, ihrer Art und ihrem Gewicht 
auch wirksam aufzufangen. Andernfalls müsste der Aufenthalt unter dem 
Netz für die Zeit, in der darüber gearbeitet wird, verboten werden. 
 
 
Netze mit Tragkonstruktion  (Schutznetze vom System "T") werden z.B. 
anstelle von Fanggerüsten eingesetzt.  
 
Sie sind in Deutschland selten 
anzutreffen. Bei ihnen geht es 
nicht um Schutznetze, deren 
Netzränder wie üblich an vor-
handenen Bauwerksteilen be-
festigt werden. Vielmehr han-
delt es sich um eigenständige 
Konstruktionen, die als fertige 
Einheiten - eben aus Schutz-
netz und Tragkonstruktion be-
stehend - am Bauwerk, ähn-
lich wie verschiedene Konsol-
gerüsttypen befestigt werden.  
 
Sie müssen so ausgebildet 
sein, dass die Netze parallel zur Bauflucht innen und außen an ihnen be-
festigt werden können. Dabei müssen besondere Einheiten für Bau-
werksecken und -vorsprünge vorhanden sein. 
 
Die Tragwerkskonstruktion muss so ausgebildet sein, dass 
 

·  unbeabsichtigte Lageveränderungen nicht möglich sind, 
 
·  sie oder Teile von ihnen sich nicht unbeabsichtigt lösen können, 
 
·  Schutznetze horizontal oder zum Bauwerk geneigt straff (je-

doch ohne Vorspannung) gespannt sind. 
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Die Schutznetze müssen Masche für Masche an der Tragkonstruktion 
befestigt sein. 
 
Bei nebeneinander liegenden Einheiten müssen die Netze entweder mit-
einander verbunden werden oder die Einheiten müssen sich um 0,75 m 
übergreifen. 
 
Im folgenden werden Schutznetze beschrieben, die herkömmlich am 
Bauwerk befestigt werden. 
 
 
Gebrauchsanleitung, Montageanweisung, Abstände, Maß e 
 
 
Für Schutznetze muss der Hersteller eine Gebrauchsanleitung zur Ver-
fügung stellen, in der auch Angaben zur Handhabung und Lagerung, 
sowie Hinweise zur sachgerechten Montage enthalten sind. Darauf auf-
bauend muss der Unternehmer eine auf den jeweiligen Anwendungsfall 
bezogene schriftliche Montageanweisung erstellen.  
Beide Schriftstücke müssen an der Verwendungsstelle bereitlegen. 
Wenn für die jeweilige Montage spezielle sicherheitstechnische Angaben 
nicht erforderlich sind, kann auf die Montageanweisung verzichtet wer-
den. 
 
Schutznetze sind möglichst dicht unterhalb des zu sichernden Arbeits-
platzes oder Verkehrsweges aufzuhängen. 
 
 
Die Netze lassen einen Absturz in ein höchstens 6 m tiefer hängendes 
Netz (Netzdurchhang) zu. Dabei darf die Absturzhöhe im Randbereich 
der Schutznetze in einem Abstand von 2,0 m von den Aufhängepunkten 
maximal 3,0 m betragen. Darüber hinaus müssen die Netze die jeweili-
gen Absturzkanten mindestens 2,0 m  (wirksame Fangbreiten b) überra-
gen. Eine genaue Zuordnung ist aus dem folgenden Bild bzw. aus der 
folgenden Tabelle ersichtlich. 
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Lotrechter 
Abstand      
H  

 
££££ 1,0 m 

 
££££ 3,0 m 

 
££££ 6,0 m 

 
Fangbreite   
b 

 
³³³³  2,0 m 

 
³³³³  2,5 m 

 
³³³³  3,0 m 

 
 
Die Tabellenwerte gelten für Arbeiten auf geneigten Flächen bis 20° 
Neigung.  
 
Befinden sich die zu sichernden Arbeitsplätze auf Flächen mit einer 
Neigung von mehr als 20° bis 60° , muss die Fangbreite an der 
Unterkante der geneigten Fläche des nach außen überstehenden Netzes 
mindestens 3,0 m betragen, wobei der tiefste Punkt des Netzrandes 
nicht tiefer als 3,0 m unter der Absturzkante hängen darf.  
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An den parallel zur 
Fall-Linie liegenden 
Kanten von Dächern 
und geneigten Flächen 
und bei Arbeitsplätzen 
auf Dächern und ge-
neigten Flächen von 
mehr als 60° Neigung 
gelten wieder die 
Fangbreiten der o.a. 
Tabelle in Abhängig-
keit von der Absturztie-
fe H. Das Abrutschen 
auf einer mehr als 60° 
geneigten Fläche wird 
einem senkrechten 
Absturz gleichgesetzt. 
 
Zu berücksichtigen ist, dass bei dieser Neigung der Fläche die jeweilige 
Höhe des Standplatzes  über dem tiefsten Punkt des Netzes als Absturz-
tiefe H gilt. 
 
 
Bei der Aufhängung der 
Netze ist – wie bereits er-
wähnt - zu berücksichti-
gen, dass der senkrechte 
Abstand r der Netzfläche 
von der Absturzkante im 
2,0 m breiten Randbereich 
neben den Aufhängepunk-
ten höchstens 3,0 m 
betragen darf. Bei größe-
ren Abständen würden die 
Aufhängungen im Belas-
tungsfall eventuell versa-
gen. 
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Sicherheitsabstand zu festen Teilen der Umgebung  
 
 
Zwischen dem tiefsten Punkt eines aufgehängten Netzes und festen Ge-
genständen muss ein Sicherheitsabstand s > 0 eingehalten werden. Per-
sonen, die in ein Netz fallen, sollen nicht dadurch verletzt werden, dass 
sie wegen des Netzdurchhanges doch noch auf harte Gegenstände oder 
Einrichtungen aufprallen und sich verletzen können. 
 
Beim Aufprall eines in das Netz fallenden Körpers gibt dieses nach, es 
entsteht der Netzdurchhang f max .  

 
 
Die Verformung des Netzes durch den Absturz eines Körpers ist abhän-
gig von der Spannweite l des Netzes und dem lotrechten Abstand h zwi-
schen Absturzkante und Netzrand. 
 

Die Verformung wird in den BG-Regeln in Bild 8 dargestellt: 
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Der Netzdurchhang infolge Eigengewicht darf dabei höchstens 10 % der 
Spannweite betragen.  
 
Nach der folgenden Tabelle nimmt fmax für h zwischen 0 und 6 m unge-
fähr folgende Werte an: 
 
 
Spannweite 
des 
Netzes l 
 

 
 fmax  für  
 h = 0 m 

 
 fmax  für  
 h = 6 m 

 
5 m 

 
9 m 

 
12 m 

 
16 m 

 
20 m 

 

 
2,3 m 

 
2,9 m 

 
3,4 m 

 
4,1 m 

 
4,9 m 

 
3,1 m 

 
4,0 m 

 
4,9 m 

 
5,9 m 

 
6,9 m 

 
 
Die Absturztiefe H wird als der Abstand zwischen Absturzkante und dem 
tiefsten Punkt des unter seinem Eigengewicht durchhängenden Netz de-
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finiert, sie darf höchstens 6,0 m betragen. Im Zusammenhang mit der 
Forderung, dass f0  maximal 10 % der Netzspannweite l beträgt, darf sich 
der Netzrand eines Netzes mit 12 m Spannweite höchstens in einem lot-
rechten Abstand  
 
 h = max. H  -  f0   =  6,0  -  1,20  =  4,80 m 
 
von der Absturzkante befinden. 
 
Bei großen Netzen kann der Netzdurchhang nur durch Verringerung der 
Spannweite verkleinert werden, z. B. indem man ein Traversenseil zwi-
schen zwei Randseile spannt und das Traversenseil nach oben hin auf-
hängt. 
 
Die Traversenseile werden parallel zu den Randseilen des Netzes ein-
gezogen, haben die gleiche Länge wie die Randseile und werden mit 
den Kauschenschlaufen des Netzes verbunden an den Aufhängepunk-
ten befestigt. 
 
 
Verankerungskräfte in den Aufhängepunkten der Netze  
 
 
Die Zugkräfte an den Aufhängepunkten müssen von der jeweils tragen-
den Konstruktion sicher aufgenommen und in den Untergrund abgeleitet 
werden. 
 
Jeder Aufhängepunkt muss eine charakteristische Last von mindestens 
6 kN aufnehmen können. Bei der Bemessung von Konstruktionsteilen, 
an denen Netze befestigt werden sollen, sind in jeweils nebeneinander 
liegenden Aufhängepunkten die Lasten 4 kN, 6 kN und 4 kN anzusetzen 
(jeweils ungünstigste Anordnung, Kraftrichtung 45° zur Lotrechten) 
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. 
 
Diese Zugkräfte gelten für in einem Abstand von maximal 2,50 m ange-
brachte Aufhängepunkte. Die Richtung der Kraft ist in einem Winkel von 
45° zur Lotrechten anzunehmen und wirkt in Richtung  zur Netzmitte. 
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Detailfragen aus der Praxis  
 
 
Als Hilfsmittel beim Aufhängen der Netze werden heute üblicherweise 
fahrbare Hubarbeitsbühnen eingesetzt. Wegen der beim Aufhängen auf-
tretenden Kräfte dürfen Leitern nicht verwendet werden. Zu beachten ist, 
dass auch Hubarbeitsbühnen nur beschränkt horizontalen Kräften aus-
gesetzt werden dürfen. 
 
Die Netze werden entweder direkt mit Kauschenschlaufen an den Auf-
hängepunkten oder mit Aufhängeseilen, Karabinerhaken oder Schäkeln 
aufgehängt. 
.

 
 
 
Netze dürfen nicht zu straff gespannt werden, da ins Netz fallende Per-
sonen wie beim Trampolin wieder hochgeschleudert werden würden. 
 
Normgerechte einsträngige Aufhängeseile müssen eine Bruchkraft von 
mindestens 30,0 kN, normgerechte zweisträngige Aufhängeseile eine 
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Bruchkraft von mindestens 15,0 kN aufweisen, an einem Ende mit einer 
gespleißten Schlaufe (150 mm lichte Weite) oder einem Karabinerhaken 
versehen sein. Freie Enden müssen z.B. durch Rückspleiß gegen Auf-
drehen gesichert sein. 
 
Seile dürfen nicht über scharfe Kanten geführt werden. 
 
In den Randbereichen der 
Netzaufhängung ergeben sich 
bei zu großem Abstand der 
Netzaufhängungen zu große 
Abstände zu den Wandflächen.  
 
Da das Netz als Auffangeinrich-
tung nur Lücken mit einer größ-
ten Abmessung von 30 cm 
aufweisen darf, müssen gege-
benenfalls die Abstände der 
Aufhängepunkte verringert 
werden.  
 

 
 
Wenn mehrere Netze zu einer Auffangeinrichtung verbunden werden 
sollen, dann sind sie mit Kopplungs- oder Anschlingseilen so zu verbin-
den, dass die Zwischenräume in zwei zueinander senkrechten Richtun-
gen nicht größer als 100 mm sind. Die Netze dürfen sich nicht gegenein-
ander verschieben können. Gegebenenfalls sind die Netze miteinander 
zu verknoten. 
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Werden Schutznetze System S überlappend ohne zusätzliche Verbin-
dung verwendet, muss die Überlappung mindestens 2,0 m betragen. 
 
Werden Schutznetze System T überlappend ohne zusätzliche Verbin-
dungen verwendet, muss die Überlappung mindestens 0,75 m betragen. 
 
Auflegenetze zum Schutz gegen herabfallende Gegenstände müssen 
spannungsfrei auf den Schutznetzen aufliegen und mit diesen in Abstän-
den von höchstens 750 mm verbunden werden. 
Zum Schutz ins Netz fallender Personen müssen die Auflegenetze von 
herabgefallenen Gegenständen freigehalten werden. 
 
Zusätzlich zu den Gebrauchsanleitungen der Netzhersteller sind wie be-
reits erwähnt Montageanweisungen  für den Einsatz der Auffangeinrich-
tung im Einzelfall zu erstellen. Diese Anweisung muss auch detaillierte 
Angaben über Art und Verwendung von Zubehörteilen enthalten. Der 
Montageablauf muss erläutert bzw. vorgeschrieben werden. 
 
Personen, die die Auffangeinrichtungen montieren, müssen gegen Ab-
sturz gesichert sein, 
Beschädigte Teile dürfen nicht verwendet werden, sie sind fachgerecht 
instand zu setzen, bevor sie wieder eingesetzt werden. 
 
Durch extreme Temperaturen (Hitze, Kälte) sind Netzteile und -zubehör 
gefährdet, ebenso durch aggressive Stoffe, und daher davor zu schüt-
zen. 
 
Vor und während des Einsatzes sind die Auffangeinrichtungen auf au-
genfällige Mängel zu überprüfen. Wurden sie durch das Auffangen einer 
Person oder schwerer Gegenstände in Anspruch genommen, dürfen sie 
nur mit Zustimmung eines Sachkundigen wieder eingesetzt werden. Dies 
gilt auch, wenn Mängel festgestellt wurden, wie z.B. 
 
 - Beschädigungen eines Randseiles 
 - Garnrisse, die zu Öffnungen führen, deren größte  
  Seitenlänge 30 cm überschreitet 
 -  bleibende Verformungen an Tragkonstruktionen 
 
Bei Verwendung von Schutznetzen darf deren Prüfung nicht länger als 1 
Jahr zurückliegen. 
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Regeln und Vorschriften 
 
DIN EN 39 Stahlrohre für Arbeitsgerüste; Anforderungen, Prüfung 
 
DIN EN 1263-1 "Schutznetze (Auffangnetze); Teil 1: Sicherheitstechni-
sche Anforderungen, Prüfverfahren" 
 
DIN EN 1263-2 "Schutznetze (Sicherheitsnetze); Sicherheitstechnische 
Anforderungen für die Errichtung von Schutznetzen". 

DIN EN 12275 Bergsteigerausrüstung; Karabiner; Sicherheitstechnische 
Anforderungen und Prüfverfahren 

DIN 5299 Karabinerhaken aus Halbrunddraht, Runddraht und geschmie-
det 
 
„Einsatz von Schutznetzen“ BGR-179 (bisher ZH 1/560) 
 
 


